
Krisen- und Interventionsplan
bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt
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Ein Verdacht steht im Raum.
Wenn jemand eine Vermutung hat, gilt Folgendes:

Wer davon zuerst erfährt, informiert die Superintendentin 
Tel. 0151 . 155 445 72 

oder die Fachstelle Prävention Sexualisierter Gewalt in der Landeskirche

Die Superintendentin übernimmt die Plausibilitätsprüfung (ggf. mit Krisenstab s. u.) 
und informiert ggf. die Landeskirche (nach landeskirchlichem Krisenplan).

Ein Krisenstab wird gebildet:
Superintendentin, Mitglied der Steuerungsgruppe, ggf. Fachkraft Kinderschutz, 

Verantwortliche:r in der betroffenen Einrichtung/Gruppe, 
Öffentlichkeitsbeauftragte des Kirchenkreises (Tel. 0176 . 15 19 54 80).

Superintendentin/Krisenstab

	�organisiert Kontakt mit Betroffenen, 
Beschuldigten, Zeug:innen

richtet ggf. eine Hotline ein

	�organisiert die interne 
Öffentlichkeitsarbeit

unbegründete 
	 Vermutung

	 Einstellung

	 Kommunikation 
zur Rehabilitation

	 Vermutung

	�Information der  
beschuldigten Person 
(LKA oder KK-Leitung)

	�Information der  
betroffenen Person/ 
Sorgeberechtigten

	�Information der  
Leitungsgremien

	�Unterstützungsan-
gebote an Betroffene, 
Beschuldigte, Team, 
Leitung

Erhärtung Vermutung

	�Überprüfung der Mög-
lichkeit der Strafanzeige 
durch KK/Betroffene

	�Unterstützung der 
Strafverfolgungs- 
behörde LKA

	�Einleitung  
Kündigungsverfahren

	�Absprache Pressestelle 
zur öffentlichen  
Darstellung

	 Beurlaubung

Das Landeskirchenamt (LKA)

	�hält den Kontakt zur 
Staatsanwaltschaft

organisiert die externe 
Öffentlichkeits- und Pressearbeit

Person des Vertrauens einbeziehen

Fachberatung einholen 
(Tel. 05109 . 51 95 825)

nichts auf eigene Faust unternehmen

keine direkte Konfrontation des/der 
Beschuldigten mit der Vermutung

keine eigenen Ermittlungen

	 Zuhören

Glauben schenken

ernst nehmen

Notizen anfertigen und 
sicher aufbewahren

Die nächsten Schritte und Folgen:


	0 Vorwort
	1 Grundverständnis/Leitbild
	2 Definition
	3 Risiko- und Ressourcenanalyse
	4 Personalverantwortung
	5 Partizipation
	6 Fortbildungen
	7 Verhaltenskodex/Selbstverpflichtung
	8 Krisen- und Interventionsplan
	9 Kooperation mit (Fach-)Beratungsstellen
	10 Präventionsangebote/Öffentlichkeitsarbeit
	Präventionsangebote
	Öffentlichkeitsarbeit

	11 Beschwerdeverfahren
	Fehlerkultur
	Beschwerdeverfahren
	Ablauf einer allg. Beschwerde

	12 Rehabilitation
	Prüfung der arbeitsrechtlichen Aspekte
	Prüfung der persönlichen Aspekte
	Interne Kommunikation
	Externe Öffentlichkeitsarbeit
	Final

	13 Aufarbeitung
	14 Ausblick
	ANLAGEN
	A1 Verhaltenskodex des Ev.-luth. Kirchenkreises Ronnenberg für berufliche Mitarbeitende
	A1 Selbstverpflichtungserklärung
	A2 Selbstverpflichtungserklärung für Ehrenamtliche
	A3 Risikoanalyse
	A4 Krisen- und Interventionsplan
	Unbenannt
	A6 Dokumentation von Tatbeständen
	A7 Beschwerdemanagement
	A8 Fachstelle sexualisierte Gewalt der Landeskirche Hannovers
	A9 Regionale und bundesweite Beratungsstellen
	Unbenannt

	Maßnahmen KJD
	Räumliche Gegebenheiten
	Angebote/Programm
	Beschwerdeverfahren
	Notfallpläne/Interventionsplan
	Fortbildung
	Teamvertrag und Kindeswohl-Infoblatt des Kirchenkreises Ronnenberg
	Erweitertes Führungszeugnis
	Verantwortliche und Ansprechpartner:innen für das Schutzkonzept und die Weiterentwicklung

	Arbeit mit Kindern
	Tipps/Empfehlungen/Hilfestellungen
	Schutzkonzept für ein konkretes Angebot/Veranstaltung/Projekt
	Selbstverpflichtungserklärung
	Unbenannt
	Krisen- und Interventionsplan
	Zu guter Letzt/Kontaktadressen




